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Die neuen „Guidelines on  
Internal Governance“ der EBA

Im Zusammenhang mit der Einführung von 
Basel III werden vor allem die quantitativen 
Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften 
intensiv diskutiert.1) Demgegenüber bleiben 
die qualitativen Anforderungen, wie sie 
sich unter anderem aus den „Guidelines on 
Internal Governance“ (GL 44 – im Folgen-
den: GoIG)2) der European Banking Autho-
rity (EBA) ableiten lassen, derzeit noch ver-
gleichsweise unbeachtet.3) 

Mängel in den internen Kontroll- und 
Überwachungsstrukturen

Motivation für die geplanten Neuerungen 
im Bereich der qualitativen Aufsicht ist die 
Erkenntnis, dass Mängel in den internen 
Kontroll- und Überwachungsstrukturen 
(Internal Governance) zwar nicht unmit-
telbar Ursache der Finanzmarktkrise wa-
ren, diese negativen Entwicklungen jedoch 
begünstigt haben.4) 

Die GoIG beinhalten eine Zusammenfas-
sung und Überarbeitung der bestehenden 
CEBS-Guidelines zum Outsourcing, zum 
Supervisory Review Process, zur Vergütung 
und zu den Grundsätzen des Risikoma-
nagements.5) Sie umfassen im Überblick 
die nachfolgend dargestellten Regelungs-
bereiche. Änderungen auf europäischer 
Ebene entfalten in diesen Bereichen nach 
europäischem Recht keine unmittelbare 
Geltung, sondern müssen noch in die 
deutsche Regulierungslandschaft über-
führt werden.

Abbildung 1 zeigt, dass die meisten Ände-
rungen die Regulierungsbereiche, die der-
zeit im Kreditwesengesetz (KWG) sowie in 
den Mindestanforderungen an das Risiko-
management (MaRisk) geregelt sind, be-
treffen. Insofern ist zu erwarten, dass die 
Anpassungen insbesondere in der nächsten, 
dann bereits vierten Novelle der MaRisk 
aufgegriffen werden. Die GoIG enthalten, 

ebenso wie die vorherigen MaRisk-Novel-
len, neben einigen materiellen Neuerungen 
auch eine Vielzahl an formellen Anforde-
rungen, die die Institute und ihre Leitungs-
organe einschließlich der Aufsichtsräte vor 
neue Herausforderungen stellen. 

Materielle Neuerungen aus den GoIG

Die wesentlichen Neuregelungen, die durch 
die GoIG geschaffen werden, betreffen die 
in Abbildung 2 aufgezeigten Bereiche. 

Die Neuerungen im Rahmen der Aufbau- 
und Ablauforganisation beziehen sich 
 ausschließlich auf die Gruppenebene. In 
diesem Zusammenhang fordern die GoIG – 
über die bestehenden Regelungen der 
MaRisk6) hinaus – eine Analyse der Auswir-
kungen von Änderungen der Gruppen-
struktur auf deren Stabilität. Dies umfasst 
nicht nur klassische Mergers & Akquisi-
tions-Aktivitäten, sondern auch den Ver-

kauf einzelner Einheiten.7) In der Praxis 
kann dies unter anderem bereits dann Re-
levanz entfalten, wenn ein Gruppenunter-
nehmen wesentliche Dienstleistungen für 
andere Einheiten der Gruppe erbringt und 
eine Veräußerung dieser Einheit eine ent-
sprechende Neustrukturierung der Prozes-
se erfordert oder zum Beispiel zu deren 
Auslagerung führt.

Die umfassendsten Neuregelungen ergeben 
sich hinsichtlich der Anforderungen an die 
Leitungsorgane (Management Body). Wäh-
rend das angelsächsische Leitungsmodell 
hierbei von einem einstufigen Board ge-
prägt ist, der sich aus operativ und nicht-
operativ tätigen Mitgliedern zusammen-
setzt, umfasst dieser Begriff im deutschen 
zweistufigen System Geschäftsleitung und 
Aufsichtsrat. Dies führt bei der Umsetzung 
der Neuerungen zu Abgrenzungsfragen, die 
seitens des deutschen Gesetzgebers zu re-
geln sein werden. Der Schwerpunkt der 
 Änderungen der GoIG liegt dabei auf der 
Aufsichtsratsfunktion, da ein Mangel an 
Überwachung als eine der wesentlichsten 
Schwachstellen im Rahmen der Finanz-
marktkrise identifiziert wurde.8) 

Die GoIG empfehlen für beaufsichtigte 
Tochterunternehmen einer Institutsgrup-
pe, dass in deren Aufsichtsrat eine ange-
messene Anzahl an Mitgliedern vertreten 
sein soll, die vom Tochterunternehmen 
und dessen Gruppe sowie vom kontrollie-
renden Gesellschafter unabhängig sind.9) 
Diese Regelung war im Rahmen der Kon-
sultation sehr umstritten.10) Sie wurde 
gleichwohl von der EBA mit der Begrün-
dung beibehalten, dass eine Überwachung 
möglicher Interessenkonflikte zwischen 
Mutter- und Tochterinstitut durch eine 
solche Regelung besser gewährleistet ist.11) 

In der Praxis wird hierdurch eine stringen-
te, unter Risikogesichtspunkten begründete 
Gruppensteuerung – wie sie in den MaRisk 

Marijan Nemet, Partner, und Stephanie 
Hörlin, Senior Managerin im Bereich Finan
cial Services, beide Deloitte & Touche 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Frankfurt am Main 

Drohen erneut höhere Anforderungen an 
das Risikomanagement von Banken? Mit 
Blick auf die neuen Anforderungen der EBA 
halten die Autoren gegenüber der gelten
den Rechtslage beziehungsweise bank
üblicher Praxis zwar keine Änderungen in 
der Organisation oder den Prozessen für 
erforderlich. Sie registrieren aber erhöhte 
Anforderungen an eine stringente Doku
mentation. Und generell werten sie die 
Neuregelungen als eine Entfernung der 
 internationalen Aufsicht von ihrem ur
sprünglich prinzipien und risikoorientier
ten BestPracticeAnsatz, zugunsten einer 
stärkeren Detaillierung der Einzelregelun
gen. (Red.)
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(AT 4.5) gefordert ist – tendenziell er-
schwert. Die GoIG gehen mit dieser 
Regelung ferner über die allgemeinen Re-
gelungen des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex12) hinaus. Dessen Änderungs-
entwurf zur Einführung beziehungsweise 
Konkretisierung der Unabhängigkeit von 
Mitgliedern des Aufsichtsorgans ist jüngst 
auf massiven Widerstand gestoßen.13)

Effektive Interaktion eingefordert

Um Aufsichtsorgane zukünftig besser in 
die Lage zu versetzen, Vorschläge, Erklä-
rungen und Informationen der Geschäfts-
leitung kritisch zu hinterfragen, sehen die 
GoIG zwingend eine effektive Interaktion 
von Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan 
vor.14) Wenngleich dies im deutschen Ge-
sellschaftsrecht dem Grunde nach bereits 
seit dem Gesetz zur Kontrolle und Transpa-
renz im Unternehmensbereich (KonTraG)15)

verankert ist, so bleibt dennoch abzuwar-
ten, inwieweit in Deutschland neue, kon-
krete Anforderungen an deren praktische 
Umsetzung gestellt werden beziehungswei-
se diese Anforderungen auch exekutiert 
werden. Die Festlegung von Maßnahmen 
bei einem Verstoß gegen diese Anforde-
rung würde damit allerdings – anders als 
bisher – nicht mehr nur gesellschaftsrecht-
lich begründet werden, sondern auch un-
mittelbar durch die BaFin, als weitere 
Kont rollinstanz, erfolgen.

Der Kontrollumfang und die -tätigkeit der 
Organe und Organmitglieder wird in den 
GoIG ebenfalls weiter detailliert: So wird 
unter anderem explizit vorgeschrieben, 
dass Geschäftsleitungs- oder Aufsichtsrats-
mitglieder genügend Zeit und Anstrengung 
in ihre Aufgaben investieren müssen, um 
diese effektiv zu erfüllen. Hierfür sollte 
schriftlich eine Mindestzeit festgehalten 
werden.16) Wie hoch diese sein muss, wird 
in den GoIG nicht festgelegt; hier gilt 
 insofern der Proportionalitätsgrundsatz. 
Zweck mäßigerweise ist die erforderliche 
Mindestzeit über ein Benchmarking mit 
vergleichbaren Instituten zu bestimmen.

Einen weiteren Schwerpunkt legen die 
GoIG auf die Bildung von Ausschüssen im 
Aufsichtsorgan. Wirklich neu ist in diesem 
Zusammenhang, dass ein Risikoausschuss 
empfohlen wird,17) der zwecks Beratung 
des Aufsichtsorgans zur Risikobereitschaft 
und -strategie regelmäßig direkt mit dem 
Risikocontrolling und dessen Leiter in Kon-
takt treten soll.18) Wenngleich ein ähn-

liches Auskunftsrecht in Bezug auf den 
Leiter der Internen Revision bereits in den 
MaRisk verankert ist,19) so sieht diese Re-
gelung doch einen sehr umfangreichen 
Kontakt des Aufsichtsorgans mit operati-
ven Einheiten des Instituts unter Umge-
hung der Geschäftsleitung vor. 

Regelmäßige Beurteilung der Effizienz

Im Hinblick auf die Organisation in den 
 Organen verlangen die GoIG eine regel-
mäßige Beurteilung der Effizienz und 
 Effektivität der Aktivitäten, Überwachungs-
praktiken und -verfahren sowie der Funk-
tionsfähigkeit der Ausschüsse des Auf-
sichtsorgans. Die Überprüfung kann durch 
externe Dritte erfolgen und soll sowohl den 
Aufsichtsrat als Ganzes als auch das einzel-
ne Mitglied umfassen.20)

Eine weitere besondere Neuerung im Rah-
men der GoIG ist als unmittelbare Reak-
tion auf die Finanzmarktkrise die Anfor-
derung, dass Institute zukünftig einen 
 Prozess einführen müssen, der es den Mit-
arbeitern unter Wahrung der Vertraulich-
keit ihrer Identität ermöglicht, Verstöße 
gegen Kontroll- und Überwachungsrege-
lungen innerhalb des Instituts an geeigne-
te Stellen berichten zu können. In Frage 
kommen hierfür beispielsweise die Berei-
che Compliance oder die Interne Revisi-
on.21) Damit schaffen die GoIG erstmals 
auch für das Risikomanagement einen 
„Whistleblower-Prozess“, wie ihn bislang 
nur das WpHG kennt. Entsprechend der 

Zielsetzung dieser Anforderung sollten sol-
che Meldungen außerhalb des regulären 
Reportings erfolgen können. Hierfür sind 
Organisationsrichtlinien zu entwickeln, die 
allen Mitarbeitern bekannt zu machen 
sind.22) Durch eine entsprechende Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter soll dieser „Whis-
tleblower-Prozess“ mit Leben gefüllt und 
auch auf Ebene der Mitarbeiter ein ent-
sprechendes Überwachungselement insti-
tutionalisiert werden. 

Im Bereich der Internen Kontrollverfahren 
konkretisieren die GoIG auch erstmals die 
Rolle des Leiters des Risikocontrollings 
(Chief Risk Officer – CRO). Dieser hat zu-
künftig die alleinige Verantwortung für  
das Risikocontrolling und die Überwachung 
des Risikomanagement-Frameworks der 
gesamten Organisation, auch auf Gruppen-
ebene.23) Die GoIG empfehlen, den CRO mit 
einem Veto-Recht auszustatten.24) Falls dies 
nicht erfolgt, sollte diese Entscheidung do-
kumentiert und begründet werden. Eine 
Entlassung des CRO sollte nur mit vor-
heriger Zustimmung des Aufsichtsorgans 
erfolgen können.25) Die Entscheidung muss 
veröffentlicht sowie der Aufsicht unter An-
gabe der Gründe angezeigt werden.26) 

Eingriff in die Kompetenzen der 
Geschäftsleitung

Aus den GoIG wird nicht eindeutig klar, 
auf welcher Ebene der CRO einzuordnen 
ist. Die Wortwahl „CRO“ der GoIG sowie 
die Alleinverantwortlichkeit lassen ein Ge-

Abbildung 1: Änderungen Regulierungsbereiche

Abbildung 2: Schwerpunkte der materiellen Änderungen
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schäftsleitungsmitglied vermuten. Der 
deutsche Arbeitsentwurf des BMF zum 
CRD IV-Umsetzungsgesetz bezieht sich 
demgegenüber durch die Wortwahl „Leiter 
des Risikocontrollings“ tendenziell auf eine 
Ebene unterhalb der Geschäftsleiterebene. 
Insofern stellt diese Regelung einen erheb-
lichen Eingriff in die Kompetenzen der Ge-
schäftsleitung dar. 

Ein nicht ganz so starker Eingriff ist die 
Empfehlung, den (Mehr-)Jahresplan der 
Internen Revision durch den Prüfungsaus-
schuss und/oder durch den Management 
Body – Geschäftsleitung und Aufsichtsor-
gan – zu genehmigen.27) Bislang lag dies in 
der Verantwortlichkeit der Geschäfts-
leitung.28)

Im Bereich Transparenz gibt es nur gering-
fügige Änderungen, denn eine mangelnde 
Offenlegung galt nicht als Ursache der 
 Krise.29) Eine Neuerung betrifft  allerdings 
die Offenlegungspflicht für den Prozess 
der Strategieentwicklung30). Dies stellt al-
lerdings einen wesentlichen Eingriff in die 
berechtigten Vertraulichkeitsinteressen der 
Institute dar. In welcher Detailtiefe In-
formationen zum Strategieprozess veröf-
fentlicht werden, wird die Praxis zeigen. 
Erfahrungsgemäß werden die Institute 
versuchen, diese Offenlegungsanforderun-
gen möglichst restriktiv umzusetzen und 
zunächst das Verhalten der Wettbewerber 
beobachten.

Formelle Änderungen 

Neben den beschriebenen materiellen 
Neuerungen gibt es eine Vielzahl neuer 
beziehungsweise konkretisierender formel-
ler Anforderungen. Diese machen gegen-
über der geltenden Rechtslage bezie-
hungsweise banküblicher Praxis zwar keine 
Änderungen in der Organisation oder den 
Prozessen erforderlich. Dennoch führen sie 
zu erhöhten Anforderungen an eine strin-
gente Dokumentation, auch im Hinblick 
auf eine eventuelle Drittprüfung. 

Im Rahmen der Anforderungen an Ge-
schäftsleitung und Aufsichtsorgan sehen 
die GoIG unter anderem die Ergänzung in-
terner Überwachungsgrundsätze um einen 
Verhaltenskodex vor.31) Darüber hinaus 
binden die GoIG die Compliance-Funktion 
formal in die Internen Kontrollverfahren 
ein. Wenngleich die Compliance-Funktion 
in den MaRisk bislang keine Erwähnung 
gefunden hat, dient sie im Grunde doch 

der Steuerung und Begrenzung operatio-
neller Risiken und ist in den Banken auf-
grund der Anforderungen des WpHG seit 
Jahren implementiert.

Anforderungen an die Unabhängigkeit 
des Aufsichtsorgans

Im Hinblick auf die Organbesetzung for-
dern die GoIG explizit dokumentierte 
Grundsätze für die Auswahl, Überwachung 
und Nachfolgeplanung der Organmitglie-
der, um eine ausreichende Expertise in do-
kumentierter Form zu gewährleisten. Die 
Nachfolge soll so geplant werden, dass 
nicht mehrere Organmitglieder gleichzeitig 
rotieren.32) Die Organmitglieder müssen – 
ergänzend zu den Regelungen des KWG33)  
–  regelmäßige Trainings absolvieren34), um 
ihrer Verpflichtung zum Erhalt und zur Ver-
tiefung des Know-hows35) nachzukommen. 

Neben der Qualifikation werden auch An-
forderungen an die Unabhängigkeit der 
Mitglieder des Aufsichtsorgans gestellt.36)

Hierzu verlangen die GoIG schriftliche 
Grundsätze für den Umgang mit Inter-
essenkonflikten von Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung und vor allem des Auf sichts-
organs.37) Diese müssen unter anderem die 
Verpflichtung zur Vermeidung von Interes-
senkonflikten, einen Genehmigungsprozess 
für bestimmte (Neben-)Tätigkeiten sowie 
die Folgen einer Nichteinhaltung dieser 
Grundsätze umfassen. 

Die GoIG erweitern bei Risikosteuerungs- 
und -controllingprozessen die einzubezie-
henden Risiken (Adressenausfall-, Markt-
preis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken) 
explizit um Konzentrations-, Reputations-, 
Compliance- und strategische Risikoausprä-
gungen.38) Während Risikokonzentrationen 
sowie fakultativ Reputationsrisiken in den 
MaRisk bereits verankert sind und strategi-
sche Risiken zumindest stets im Fokus der 
Diskussion waren, ist die explizite Nennung 
von Compliance Risiken formal neu. In der 
Praxis wurden sie jedoch seit jeher als Be-
standteil der operationellen Risiken grund-
sätzlich berücksichtigt. 

Die Kontrollfunktionen im Sinne der MaRisk, 
die insbesondere aus dem Risikocontrolling 
und der Internen Revision bestehen, werden 
durch die GoIG um die Compliance-Funkti-
on erweitert. In kleineren  Instituten kann 
dies auch mit dem Risikocontrolling kombi-
niert werden.39) Diese Funktionen müssen 
sowohl von den zu überwachenden Einhei-
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ten als auch voneinander unabhängig 
sein.40) Für Institutsgruppen wird klarge-
stellt, dass die Kontrollfunktionen des über-
geordneten Unternehmens die der nachge-
ordneten überwachen sollen.41)

Alle Kontrollfunktionen sollen regelmäßig 
Berichte über wesentliche identifizierte 
Mängel an die Geschäftsleitung und/oder 
das Aufsichtsorgan erstatten, verbunden 
mit einem Follow Up früherer Beanstan-
dungen. Die Berichte müssen neben einer 
Darstellung der relevanten Risiken auch 
eine Auswirkungsanalyse und Handlungs-
empfehlungen enthalten.42) 

Keine Pause

Durch die europäischen Regulierungsbe-
strebungen ist zu erwarten, dass die daraus 
resultierende Änderungsgeschwindigkeit 
der MaRisk als zentrales Medium der Um-
setzung weiter hoch bleiben wird. Nach-
dem die dritte Novelle im Wesentlichen bis 
Jahresende 2011 umzusetzen war, gönnt 
die Aufsicht den Instituten derzeit nur 
eine kleinere Pause. Die BaFin ist gehalten, 
die Guidelines zeitnah umzusetzen, was 
insbesondere im Rahmen einer vierten 
 MaRisk-Novelle zu erwarten sein wird. 

Über eine entsprechende Umsetzungsfrist 
für die Institute kann aktuell nur spekuliert 
werden. Viel deutet darauf hin, dass, ähn-
lich wie bei vorherigen MaRisk-Novellen, 
viele Aspekte lediglich als Konkretisierung 
bereits bestehender Regelungen angesehen 
und damit unmittelbar Gültigkeit entfalten 
werden. Für die wesentlichen Neuerungen, 
insbesondere hinsichtlich der Anforderun-
gen an das Aufsichtsorgan, der Implemen-
tierung eines Whistleblower-Prozesses im 
Risikomanagement sowie der Rolle des 
CRO, ist analog der früheren Novellen eine 
Übergangszeit bis Ende 2012 zu erwarten.

Mit diesen Neuregelungen entfernt sich 
die (internationale) Aufsicht in Teilen wei-
ter von ihrem ursprünglich prinzipien- und 
risikoorientierten Best-Practice-Ansatz, zu-
gunsten einer stärkeren Detaillierung der 
Einzelregelungen. Dies verwundert umso 
mehr, als die EBA auf Basis der Antworten 
im Rahmen der Konsultation selbst kons-
tatiert hat,43) dass die identifizierten 
Schwächen oft die Folge einer lückenhaf-
ten Umsetzung der bereits existierenden 
Regelungen, insbesondere der MaRisk, wa-
ren – und nicht etwa einer mangelnden 
Regulierung. 
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